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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1971

Norm

StGB §142 B

Rechtssatz

Auch eine zunächst nur unmittelbar gegen eine Sache gerichtete Gewaltausübung erfüllt das Tatbestandsmerkmal der

tätlichen Beleidigung im Sinne des § 190 StG (nunmehr der Gewalt im Sinne des § 142 StGB), wenn in der Folge die

ausgeübte Gewalt mittelbar zur Brechung des persönlichen Widerstandes des Inhabers der Sache gegen deren

Wegnahme durch den Räuber führt.
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